
 

Turnierordnung „Preußen Cup 2026“    

 
 

1. Ausrichter des Turniers ist der ESC Preußen 02 e. V. 

 

2. Das Startgeld beträgt 100 € und ist beim 1. Spiel der eigenen Mannschaft bei der 

Turnierleitung zu entrichten. Zudem wird eine Kaution von 100 € fällig, diese wird nach 

Beendigung des letzten Spiels zurückerstattet.  

 

3. Alle Spiele werden nach den Bestimmungen des Deutschen Fußballbundes und des FVN 

sowie nach dieser Turnierordnung ausgetragen. 

 

4. Spielberechtigt sind nur die Spieler, die zum Start des Turniers eine gültige Spielerlaubnis 

haben und diese durch das DFBnet in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis 

nachweisen können. 

 

5. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde und dem Viertelfinale 2 x 30 Minuten und ab dem 

Halbfinale 2 x 45 Minuten. Sollte es in den Ko-Spielen nach der regulären Spielzeit 

unentschieden stehen entscheidet sofort das Elfmeterschießen (5 Schützen). 

 

6. Jede Mannschaft darf im gesamten Turnierverlauf 5 Auswechslungen pro Spiel vornehmen. 

Ein ausgewechselter Spieler darf nicht wieder eingewechselt werden. 

 

7. Die jeweils beteiligten Mannschaften müssen sich min. 30 Minuten vor Beginn des 1. 

Turnierspiels bei der Turnierleitung melden. 

 

8. Es kommen aus jeder Gruppe die beiden Erstplatzierten weiter. 

 

9. Tritt in einer Vorrundengruppe Punktgleichheit auf, so zählt die Tordifferenz. Ist auch diese 

gleich, so zählt die höhere Anzahl der geschossenen Tore. Tritt auch hier ein Gleichstand auf, 

gilt der direkte Vergleich. Ist das Spiel unentschiedenen ausgegangen, so wird die 

Entscheidung durch ein Elfmeter-Schießen herbeigeführt (5 Schützen). 

 

10. Eine Verwarnung wird durch das Anzeigen der Gelben Karte deutlich gemacht. Erhält ein 

Spieler eine zweite Verwarnung (Gelb-Rote Karte), so ist er automatisch für das nächste 

Turnierspiel gesperrt. Nach jedem Turnierspiel werden die Gelben Karten gelöscht.  

 

11. Bei einem Feldverweis durch die Rote Karte wird der Spieler für zwei Spiele gesperrt und es 

erfolgt eine Meldung an den zuständigen Landesverband. 

 

12. Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft sollte Ausweichtrikots zur Verfügung haben. 

Alternativ werden von der Turnierleitung Leibchen gestellt. 

 

13. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Wertsachenverlust, Körper- und Sachschäden 

und behält sich Änderungen vor, die im Sinne des Ablaufs und der teilnehmenden 

Mannschaften sind.  

 

14.  Durch die Mitwirkung am Turnier erkennt jeder Teilnehmer die vorstehende Turnierordnung 

und alle Entscheidungen der Turnierleitung an. 


